
zurück an: Gemeinde Kreuzau, Bestattungswesen, Bahnhofstraße 7, 52372 Kreuzau, Fax: 02422 / 507189 

 

Anzeige eines Bestattungsfalles sowie Antrag für die Bereitstellung einer Grabstätte 
 

Angaben zum Verstorbenen: 

 

Name:_____________________  Vorname:____________________ 
 

Straße:____________________  Geb.-Name:___________________ 
 

Ort:_______________________  Konfession:___________________ 
 

Geburtstag:________________  Sterbetag:_____________________ 
 

Sterbeort:__________________  
 

Voraussichtlicher Beerdigungstag:_________________________, Uhrzeit:_______Uhr, 
 
Pfarrei:______________________   Friedhofskapelle wird genutzt  ja 

            nein 
Bestatter:____________________ 
 

Es wird beantragt, folgende Grabstätte für den obigen Bestattungsfall zur Verfügung zu stellen: 

 

a) Reihengrab:  ___     f)  Urnenreihengrab:        ____    

b) Einzelwahlgrab: ___     g) Anonymes Urnengrab:  ____   

c) Doppelwahlgrab: ___  (bitte ankreuzen) h) Aschenverstreuung:      ____ 

d) Kindergrab  ___     i)  pflegefreies Urnen- 

e) Urnenwahlgrab:      ___         gemeinschaftsgrab:       ____  

        k) Rasenbestattung:          ____  

         

Es erfolgt eine - Sargbestattung  ____ 

                          - Urnenbestattung ____ 

 

auf dem Friedhof:_________________________. 

 

 
Nur ausfüllen, wenn bereits eine Grabstätte besteht: 
 
Es wird eine Verlängerung des Nutzungsrechts erforderlich zur Sicherung der Ruhezeit von 30 Jahren  
um_____________Jahre. 

 

Antragsteller/Nutzungsberechtigter 
 

Name:____________________  Vorname:____________________ 
 

Straße:___________________  Ort:__________________________ 
 

Telefon:________________________ 
 
Hinweise: 

Sollte bereits eine Grabstätte vorhanden sein, ist der Antragsteller/Nutzungsberechtigter dafür verantwortlich, dass 

mindestens zwei Tage vor der Bestattung die Einfassung und die Bepflanzung auf dem Grab vollständig entfernt 

werden. Bei Nichtentfernen hat der Antragsteller/Nutzungsberechtigte die der Gemeinde Kreuzau zusätzlich 

anfallenden Kosten (Wartezeiten des Baggers, zusätzliche Arbeitsstunden etc.) zu tragen. Ebenfalls kann der 

Antragsteller/Nutzungsberechtigte keine Schadenersatzansprüche gegen die Gemeinde Kreuzau bei nicht 

rechtzeitiger Entfernung der Grabeinfassung bzw. der vorhandenen Bepflanzung auf dem Grab geltend machen. Der 

Antragsteller/Nutzungsberechtigte bestätigt dies durch die u.a. Unterschrift. 

Für die Richtigkeit vorstehender Angaben: 

 

_________________________  __________  ________________________________ 

 -Bestatter-        Datum   -Antragsteller/Nutzungsberechtigter- 

  (Stempel)     


